
der Gemeinde Attenhausen, über einen Bebauungsplan für das 
Baugebiet MAa Brunnen",

und des Artikel« 107 der Beyer* Bauordnung von 1, 8. 1962______ ¡jäLaT-jä j ■ A&K  (/. --/• 10 • iq jit  Y js iw - ä - s i i r r

für das Baugebiet Attenhausen "Am Brunnen" gilt die vom
ArehitekturbUro Dr. Ing. Rud. Kurz, Memmingen, am .........
gefertigte Bebauungsplanzelohnung, die Bestandteil dieser 
Satzung ist und zusammen mit nachstehenden Vorschriften den 
Bebauungsplan bildet.

Das Baugebiet umfaSt die Flurstücke 260, 260/3, und einen 
feil der Flurstücke 257, 258, 259 und 261 der Gemarkung Atten
hausen.
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S a t z u n g  t

§ 1

§ 2

Art der baulichen Nutzung

Das Baugebiet wird als "Allgemeines Wohngebiet" (§ 4 Baunutz- 
ungsverordnung) im Sinne dar Bsunutzungsverordnung -rem 26. 6. 
1962 (BGBl I S 429) festgesetzt.



Maß der baulichen Nutzung

1. Die hochstzulässige Grundflächenzahl beträgt 0,4.
2» Die höchstzulässige Geschoßflächenzahl beträgt 0,7.
3. Die in der Bebauungsplanzeiehnung festgesetzte Ge

schoßzahl wird als Höchstgrenze bestimmt.
4. Soweit sich bei der Ausnutzung der ausgewiesenen über« 

baubaren Flächen geringere Abs tandsflächen als nach Art e 6 
Abs. 3 und 4 der Bayer. Bauordnung vorgeschrieben, ergeben, 
werden diese geringeren Abstandsflächen unter der Vorausset 
ung sugelassen, daß die in der Bebauungsplanzeichnung vor- 
geschlagenen Grundstücksgrenzen eingebauten werden. Art. 7 
Aba« 2 bis 4 BayBO sind zu beachten.

§ 4

Hindastgrößa der Grundstücke

Die Baugrundstiicke für sämtliche Wohnbauten müssen eine ¡¿in
des tgröße von 500 qm aufweisen.

§ 5 

Bauweise

Im Planbereich gilt die offene Bauweise. Für Garagen, die nach 
der Planzeichnung an der Grundstiicksgrenze zu errichten sind, 
wird als Bauweise die Grenzbebauung festgesetzt»



Daohform und Daohneigung

1. Zugelasssn sind nur Satteldächer.
2. Die Däoher müssen bei allen Hauptgebäuden eine Neigung 

von 15-30 Grad aufweisen.
3. Bachaufbauten (Gauben) dürfen nicht eingebaut werden. 

Liegende Dachfenster sind nur beschränkt zulässig und dür
fen 1,00 m2 Größe nicht überschreiten.

4. Vordächer dürfen nur bis zu 0,70 m die jeweiligen Außen
wände überragen, horizontal gemessen.

§ 8

Sockelhöhe

1. Der Fußboden des Erdgeschoßes darf nicht mehr als 50 cm
über das Gelände herausragen. Maßgebend ist die mittlere 
Geländehöhe der bebauten Fläche.

2, Das natürliche Gelände darf durch Auffüllung oder Abgra
bung nicht wesentlich verändert werden.

§ 9 

Eniestöcke

Kniestöcke dürfen nur bis zu einer Gesamthöhe von 60 cm aus« 
geführt werden, gemessen von Oberkante der letzten Decke bis
Oberkante Fußpfette.



Fassadengestaltnng

Alle Gebäude sind mit einem Außenputz zu versehen. Einzelne 
Flächeneusschnitte an den Gebäudeaußenseiten dürfen Holz« 
oder Steinverkleidüngen erhalten.
Die Verwendung von grellwirkenden Farben ist unzulässig.

§ 11

Garagen und sonstige Nebengebäude

Garagen sind an der in der Beljauurtgsplanzeichnurig eingetra
genen Stelle au errichten und soweit möglich, mit dem Haupt
gebäude su verbinden.
Sonstige Nebengebäude sind mit den Garagen zu einem Baukör
per zusammenzufassen.
Die Größe der Nebengebäude darf ohne Garagen 30 m^ nicht Über
steigen und sind nur innerhalb der bebaubaren Flächen zuläs
sig.

§ 12 

Einfriedungen

In den einseinen Straßenzügen sollen Gebäudegruppen eine mög
lichst einheitliche Einfriedung aufweisen.
Zugelassen sind:
a) Holzzäune mit senkrechten oder schräggestellten Füllstä- 

ben. Die Hillstäbe sind vor den Stützen vorbeizuführen.
b) Ifeschsndraht mit hinterpflansten Hecken ans bodenständi

gen Pflanzen.
c) Verputzte Mauern (nur nach Genehmigung).



Stützen und Pfeiler dürfen nur an Eingangstüran und Bin- 
gangstoren besonders betont werden.
Die Höhe der Einfriedung darf 1,20 m nicht übersteigen? 
die höchstzulässige Sockelhöhe wird mit 35 cm festgesetzt. 
Als Begrenzung zwischen den Gebäuden und gegen die freie 
Landschaft ist Maschendraht zulässig.
Binfassungsraäuerchen und Pfeiler dürfen nicht aus mehrfar
bigem Kunststein erstellt werden.

§ 13

Sichtdreiecke

An den Einmündungen der Straßen A (bei km 41.100) und 
B (bei km 41.210) in die Staatsstraße 2012 sind Sieht- 
dreiecke mit folgenden Schenkellängen (jeweils in Achse 
der Orts— bzw. der Staatsstraße gemessen) von sichtbe— 
hindernden Gegenständen aller Art mit einer Höhe von 
mehr als 0,90 m über den anliegenden Fahrbahnen freizu
halten.

a) Einmündung der Ortsstraße A (km 41.100)
Südseite 20 bzw. 120 m PTordseite 20 bzw. 60 m

b) Einmündung der Ortsstraße B (km 41.210)
Südseite 15 bzw« 60 m ftord3eite 15 bzw. 60 m

c) Einmündung der Ortsstraße C (km 41.055)
Südseite 15 bzw. 120 m Fordseite 15 bzw. 60 m

Die bestehenden Fahrbahnränder der Staatsstraße wurden 
eingsmessen und im Plan eingetragen.
Regelbreite im Bereich der Ortsdurchfahrt*
8,50 m Fahrbahn zwischen den Borden + 1,50 m Gehwege auf
beiden Seiten. In Bereich der Ortsstraßeneinmündungen Auf— 
Weitung der Fahrbahn auf 10,50 m zwecks Anlage von Links
abbiegerspuren .



Hegelbreite auf der freien Strecke:
7,50 m Fahrbahn mit beidseitig 3,00 m Bankett + Hasen- 
mulde,
Mit neuer Bebauung ist vom Fahrbahnrand der Staats
straße ein Abstand von mind. 20 m einzuhalten (Baugrens— 
abstand).
Da in absehbarer Zeit wohl auch mit einer Schließung der 
größeren Baulücke auf der Südseite der Staatsstraße ge
rechnet werden muß, wurde die bei km 41*055 links ein- 
biegende Ortsstraße mit ihrer lüitmiiindung und den zuge
hörigen Sichtdreiecken in den Geltungsbereich des Be
bauungsplanes mit einbezogen. Abschließend kann dann die 
straßenrechtliche Orts durchfahrtsgrenze hierher verlegt 
werden.
Das Straßenbauamt behält sich eine Beteiligung bei der 
Übertragung der Baugrenz© und der. Straßenbegrenzungslinie 
in der Natur vor»
Bis Ortsstraßeneinmündungen in die Staatsstraße sind wie 
folgt au3zubildeni
a) Fahrbahnbreite im Anschluß an die Eimnünäung auf mind.

30 m Länge ab Fahrbahnrand der Staatsstraße mind. 6,50 
bzw. 7,50 m.

b) Straßenmäßige und staubfreie Befestigung (Schwarzdecke) 
auf mind. die gleiche Länge wie big a)0

c) Ausrundung der Fahrbahnränder im Sinmündungsbereich 
mit Kreisbögen von mind. 12 bzw. 20 m Halbmesser 
(Ortsstraße Fl.St.Hr. 255, km 41.100) bzw. 8 m (Orts- 
s'sraße Fl,St„Nr. 261/4, km 41.210, Einengung durch best. 
Bebauung). Für die Ortsstraßeneinmiindung km 41.055 be
tragen die Werte 10 bzw. 12 m,

d) Sntwässerung hat so zu erfolgen, daß Oberflächenwasser 
der Staatsstraße nicht zufließen kann.

Os beidseitige Gehsteige von 1,50 m Breite zumindest auf 
die Länge ä&r Ausrundung nach Buchstabe e).
Bie Linmändungen ssind vor Beginn der Bebauung soweit 
staubfrei in der vollen künftigen Breite zu befestigen, 
daß eine Beeinträchtigung dee Verkehrs auf der Staats
straße ausgeschlossen ist.



8» Über die im Zusammenhang mit der Baugebietsausweisung 
an dar Staatsstraße erforderlichen Maßnahmen ist vor 
Genehmigung des Bebauungsplanes die “beiliegende Ver
einbarung mit dem Straßenbauamt abzuschließen,,

9» Fttr sämtliche als Folge der Baugebietsausweisung an 
der Staatsstraße notwendigen Maßnahmen (z* B. Links- 
abbiegespuren oder ähnliches) hat die Gemeinde die Ko
sten zu tragen*

§ 14

Biese Satzung tritt gemäß § 12 des Bundesbaugesetses mit 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Rechtsverbindliche Fassung  ̂
Bekannt gemacht am 3 ^  ® ^ ' 
Mlndelbeim, Ob.*?.


